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Mietermitbestimmung. 
Inhaltsverzeichnis.

um den Wunsch vieler Mieterinnen und Mieter 

nach mehr Mitbestimmung zu erfüllen, hat die 

Stadt Wien bereits 1989  – durch das Mietermit-

bestimmungsstatut – die Rechte der Bewohnerin-

nen und Bewohner von städtischen Wohnhaus-

anlagen weit über die gängigen Bestimmungen 

hinaus erweitert. Als Wiener Wohnbaustadtrat ist 

es mein Ziel, die Mitbestimmungsmöglichkeiten 

der Mieterinnen und Mieter in Gemeindebau-

ten zu fördern und zu stärken. Deshalb freut es 

mich ganz besonders, wenn Sie sich aktiv an der 

Gestaltung Ihrer Wohnumgebung beteiligen und 

– vielleicht  sogar als Mietervertreterin/Mieter-

vertreter – für eine gute Nachbarschaft  in ihrem 

Gemeindebau einsetzen. 

Die vorliegende Broschüre mit allen wichtigen 

Informationen über die Mietermitbestimmung 

soll Sie dabei hilfreich unterstützen. Für Aus-

künfte stehen aber auch die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter von Wiener Wohnen gerne zu Ihrer 

Verfügung.

Dr. Michael Ludwig

Wiener Wohnbaustadtrat

Sehr geehrte Mieterin, 
sehr geehrter Mieter,

Mietermitbestimmung. 
Vorwort.
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Präambel
Wohnen ist ein Grundrecht des Menschen. Kaum 

andere Maßnahmen greifen so unmittelbar in 

das Leben des Einzelnen ein wie solche im Wohn-

bereich. Niemand kennt die Interessen der Mieter 

besser und kann sie daher besser vertreten als 

die Mieter selbst. Mit bestimmung und Mitver ant-

wortung be deuten Demokratie im Wohnbereich.

Das Mitbestimmungsstatut für die Mieter der 

Wohnhausanlagen der Stadt Wien - Wiener Woh-

nen schafft unbeschadet der gelten den Bundes- 

und Landesgesetze Infor mations-, Kontroll- und 

Mit sprache rechte der Mieter. Diese Rechte der 

Mietergemeinschaft finden ihre Grenzen dort, wo 

bestehende Rechte Einzelner eingeschränkt wer-

den. Die durch Gesetze und Verträge garantierten 

Rechte der einzelnen Mieter und Dritter bleiben 

somit voll gewährleistet. Keine Be stimmung die-

ses Statutes ist so zu verstehen, dass dadurch in 

bestehende Rechte Einzelner eingegriffen wird.

Die Grundsätze des sozialen Wohnbaus – wie die 

Schaffung und Erhaltung leistbarer Wohnun-

gen für finanziell Schwächere oder das Schaffen 

und Er hal ten von Einrichtungen für Kinder und 

Jugendliche – sollen durch das Statut gefördert 

werden. Darüber hinaus erklärt die Stadt Wien - 

Wiener Wohnen ihre grund sätzliche Bereitschaft, 

künftige Mieter bei der Gestaltung neuer Woh-

nungen mitwirken zu lassen. 

Mietermitbestimmung. 
Präambel.

§ 1 Begriff der Wohnhausanlage
Unter „Wohnhausanlage“ wird in diesem Statut 

grund sätzlich die wirtschaftliche Einheit im Sinne 

der mietrechtlichen Bestimmungen verstanden. 

§ 2 Personenbezogene Bezeichnungen
Die in diesem Statut personenbezogenen Bezeich-

nungen in männlicher Form beziehen sich in glei-

cher Weise auf Frauen.

§ 3 Rechte der Mieter
(1) Die in diesem Statut geregelten Rechte der 

Mie ter, einschließlich ihrer Wahlberech tigun-

gen, stehen dem Haupt mieter eines Mietgegen-

standes (§ 1 MRG) vom Tag des Abschlusses 

des Mietvertrags bis zum Tag der Übernahme 

des Mietgegenstandes durch die Stadt Wien 

- Wiener Wohnen zu. 

(2) Gibt es mehrere Hauptmieter eines Mietgegen-

standes, so haben diese einvernehmlich fest-

zulegen, wer die Rechte aus diesem Statut 

wahrnimmt. Solange ein Hauptmieter nicht 

widerspricht, wird angenommen, dass der, der 

die Rechte (nach diesem Statut) wahrnimmt, 

hiezu auch berechtigt ist. Kommt es zwischen 

Haupt mietern zu keiner Einigung, ruhen die 

Rechte nach diesem Statut. 

(3) Hat ein Mieter mehrere Mietgegenstände ange-

mietet, steht ihm für jeden Mietgegenstand (§ 1 

MRG) eine Stimme zu.

(4) Ein Mieter kann seine Mitwirkungsrechte an 

im gemeinsamen Haushalt wohnende Personen 

- z.B. Ehegatten, Lebensgefährten (§ 14 MRG) 

- übertragen.

Mietermitbestimmung. 
Rechte der Mieter.
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(5) Allen Mietern steht – über das allgemeine Zivil-

recht hinaus – das Recht zu, an allen Veran-

staltungen der Mietergemeinschaft teilzuneh-

men und hiefür bestimmte Einrichtungen zu 

benützen.

§ 4 Organe der Mietermitbestimmung 
Organe der Mietermitbestimmung sind: 

 die Mieterversammlung (§ 5) und
 der Mieterbeirat (§ 7).

§ 5 Mieterversammlung
(1) Die Mieterversammlung ist die Versammlung 

aller Mieter einer Wohn hausanlage.

(2) Sie ist bei Bedarf vom Vorsitzenden des Mieter-

beirats einzuberufen. Eine Mieterver samm lung 

ist jedenfalls dann einzuberufen, wenn dies 

von einem Viertel der Mieter oder wenigstens 

50 Mietern verlangt wird.

(3) Mieter sind von Zeit, Ort, Beginn und der 

Tagesordnung der Mieter versammlung wenigs-

tens 14 Tage vorher - z.B. durch Hausanschlag 

in jedem Stiegenhaus - zu verständigen. Wird 

die Teilnahme von Vertretern der Stadt Wien 

- Wiener Wohnen an der Versammlung in einer 

Wohnhausanlage gewünscht, ist diese Ver-

ständigung zeitgleich mit dem Hausanschlag 

zu übersenden.

(4) Teilnahmeberechtigt an der Mieter versammlung 

einer Wohnhaus an lage sind alle Bewohner. Der 

Mieterbeirat kann (allenfalls über Wunsch eines 

Mieters) auch andere Personen einladen. Lehnt 

Mietermitbestimmung. 
Organe.

der Mieterbeirat die Teilnahme von solchen 

Personen ab, kann die Mieterversam m lung auf 

Antrag eines Mieters die Teilnahme beschließen.

(5) Stimmberechtigt in der Mieter ver sammlung 

sind Mieter (oder ihre Ver tre ter) im Sinne  

des § 3.

(6) Beschlussfähig ist eine Mieterver sammlung, 

wenn wenigstens die Hälfte der stimmbe-

rechtigten Mieter anwesend ist. Ist eine 

Mieter versammlung zur festgesetzten Stunde 

nicht beschlussfähig, kann 15 Minuten spä-

ter eine neue Mieter versammlung mit der-

selben Tages ord nung stattfinden, die unab-

hängig von der Zahl der anwesenden Mieter 

beschluss fähig ist. 

(7) Wahlen und Beschlüsse in Mieterver samm-

lun gen erfolgen mit einfacher Mehrheit der 

anwesenden Stimm berechtigten; dies aber nur, 

sofern das Statut keine abweichende Regelung 

trifft. Wahlen und Beschlüsse gemäß § 16 Abs. 

2 und § 18 Abs. 2 sind geheim mittels Stimm-

zettel durchzuführen.

(8) Beschlüsse können auch in der Form eines 

Umlaufbeschlusses gefasst werden. In diesem 

Fall ist jeder Mieter von der beabsichtigten 

Beschlussfassung schriftlich zu verständigen. 

Er hat seine Zustimmung durch seine Unter-

schrift zu dokumentieren. Umlaufbeschlüsse 

sind, sofern im Statut nicht abweichend gere-

gelt, gültig, wenn sich die einfache Mehrheit 

der Mieter dafür ausgesprochen hat. Bei Stim-

mengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

(9) Die Mieterversammlung wird vom Vor sitzen-

den des Mieterbeirates geleitet.

Mietermitbestimmung. 
Mieterversammlung.
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§ 6 Aufgaben der Mieterversammlung
Der Mieterversammlung obliegt:

1. Die Wahl und Enthebung der Mitglieder 

(Mietervertreter) bzw. der Ersatz mit glie-

der des Mieterbeirates.

2. Die Entgegennahme von Berichten des 

Mieter beirats und die Beschluss fassung 

darüber. 

3. Die Anrufung der Wohnungs kommission 

bei Differenzen mit der Stadt Wien - Wie-

ner Wohnen.

4. Das Wahrnehmen der in den §§ 14 ff 

umschriebenen Aufgaben. 

5. Die Beschlussfassung über die Anträge 

einzelner Mieter.

§ 7 Mieterbeirat
(1) Der Mieterbeirat besteht aus den ge wählten 

Mietervertretern. Er hat die In  ter essen der 

Mieter wahrzunehmen und die Beschlüsse der 

Mieterversamm lung auszuführen. Im Mieter-

bei rat hat auch ein gewählter Jugendvertreter 

(§ 13) Sitz und Stimme. 

(2) Mietervertreter üben ihre Funktion ehrenamt-

lich aus.

(3) Der Mieterbeirat wird von der Mieter ver samm-

lung gewählt. Scheidet ein Mieterver treter aus, 

hat der Mieterbeirat aus dem Kreis der Ersatz-

mitglieder ein Beirats mit glied zu bestellen.

(4) Die Funktionsdauer des Mieter beirates währt 

bis zur Wahl eines neuen Beirats, längstens 

jedoch drei Jahre bzw. bis zum Ausschei-

den von mehr als der Hälfte der von der 

Mieterversamm lung gewählten Beiratsmit-

glieder. Eine Wiederwahl von Mieter vertretern 

Mietermitbestimmung. 
Versammlung: Aufgaben.

ist möglich. Binnen sechs Monaten nach Ablauf 

der Fun k tionsperiode kann der Mieterbeirat 

noch eine Mieter versammlung zur Wahl eines 

neuen Mieter beirats einberufen.

(5) Die Funktion eines Mieterver treters erlischt: 
 durch Ablauf der Funktions periode gemäß 

Abs. 4,
 durch Enthebung, 
 durch Rücktritt,
 durch Erlöschen der Rechte nach § 3,
 gemäß § 8 Abs. 1.

(6) Eine Mieterversammlung kann bei An wesen-

heit von mindestens einem Drittel der Mieter 

oder von 150 Mietern den (gesamten) Mieter-

beirat oder einzelne Mietervertreter entheben. 

(7) Ein Mietervertreter kann jederzeit seinen Rück-

tritt erklären. 

§ 8 Arbeitsweise des Mieterbeirates
(1) Wurden mehrere Mietervertreter ge wählt, so 

haben sie aus ihrer Mitte einen Vor sitzenden 

zu wählen und zu beschließen, wer die Funk-

tion des Stellvertreters des Vor sitzenden, des 

Schriftführers bzw. dessen Stell vertreters, des 

Kindervertreters sowie sonstige zu definieren-

de Funktionen übernimmt.

 Werden mehrere Stellvertreter des Vorsitzen-

den bestimmt, sind diese Stell vertreter zu rei-

hen. Die Aufteilung der durch Wahl bestimm-

ten Funktionen ist in jedem Stiegenhaus anzu-

schlagen und der Stadt Wien - Wiener Wohnen 

mitzuteilen. Erfolgt dies nicht binnen sechs 

Wochen nach der Wahl der Mietervertreter, 

erlischt deren Funktion. Es besteht dann kein 

(gewählter) Mieterbeirat.

Mietermitbestimmung. 
Beirat: Arbeitsweise.
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(2) Schriftstücke sind von der Stadt Wien - Wiener 

Wohnen an den Vorsitzenden des Mieterbeirats 

zu übermitteln, es sei denn, es wurde ein ande-

rer Mietervertreter als Zustellbevoll mäch tigter 

namhaft gemacht.

(3) Der Mieterbeirat wird vom Vor sitzenden ein-

berufen. Eine Einberufung soll mindestens 

zweimal jährlich stattfinden.

(4) Der Mieterbeirat ist beschlussfähig, wenn alle 

Beiratsmitglieder geladen wurden und min-

destens die Hälfte von ihnen anwesend ist. 

(5) Der Mieterbeirat fasst seine Beschlüsse mit 

einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleich-

heit entscheidet der Vorsitzende.

(6) Beschlüsse des Mieterbeirats sind allen Mie-

tern persönlich zuzustellen oder durch Hausan-

schlag in jedem Stiegenhaus kundzumachen.

(7) Zur Information der Mieter sollen regelmäßig 

Sprechstunden für die Bewohner abgehalten 

werden, wofür Zeit und Ort den Mietern zur 

Kenntnis zu bringen sind. 

(8) Dem Vorsitzenden obliegt die Vertretung des 

Mieterbeirats nach außen.

§ 9 Wahl eines einzigen Mietervertreters
(1) Wird in einer Wohnhausanlage nur ein Mieter-

ver treter gewählt, stehen diesem alle Funk-

tionen eines Mieterbeirats zu.

(2) Alle Regelungen für den Mieterbeirat gelten 

sinn gemäß für den einzigen gewählten Mieter-

ver tre ter.

Mietermitbestimmung. 
Mietervertreter: Wahl.

§ 10 Aufgaben des Mieterbeirats
(1) Zum Wirkungsbereich des Mieter beirats gehö-

ren alle Aufgaben, die nicht ausdrücklich einem 

anderen Organ zugewiesen sind.

(2) Dem Mieterbeirat obliegt es, Anliegen der Mie-

ter gegenüber der Stadt Wien - Wiener Wohnen 

geltend zu machen. 

(3) Der Mieterbeirat hat Beschlüsse der Mieterver-

sammlung zu vollziehen. Ihm obliegt es, der 

Mieterversammlung regel mäßig über seine 

Tätigkeit zu berichten. 

(4) Wendet sich ein Mieter an den Mieterbeirat, hat 

dieser den Antrag innerhalb von zwei Monaten 

in Behandlung zu nehmen und in angemes-

sener Frist zu erledigen. Der antragstellende 

Mieter ist von der Erledigung in Kenntnis zu 

setzen.

§ 11 Wahl des Mieterbeirats
(1) Als Mitglieder bzw. Ersatzmit glieder des 

Mieter beirates können Mieter im Sinne des § 3 

ge wählt werden. Kandidaten haben sich in der 

Mieterversammlung persönlich vorzustellen. 

(2) Jeder Mieter ist berechtigt, einen Wahlvor-

schlag für den Mieterbeirat und das Wahlko-

mitee zu machen. Diese Vorschläge müssen 

spätestens acht Tage vor der Wahl beim Vor-

sitzenden des Mieterbeirats oder im Falle der 

Erstwahl bei der Stadt Wien - Wiener Wohnen 

schriftlich eingebracht werden.

(3) Zur Vorbereitung und Durch führung der Wahl 

ist ein Wahlkomitee zu wählen; es besteht aus 

drei Mitgliedern, die wahlberechtigt sein müs-

sen. Kandidaten für den Mieterbeirat dürfen 

dem Wahlkomitee  nicht angehören. 

Mietermitbestimmung. 
Beirat: Aufgaben, Wahl.
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(4) Wurde noch kein Mieterbeirat gewählt, ist 

die Mieterversammlung zur Wahl des Mieter-

beirates  von der Stadt Wien - Wiener Wohnen 

einzuberufen und zu leiten. Die Stadt Wien 

- Wiener Wohnen ist zur Einberufung ver-

pflichtet, wenn dies ein Viertel der Mieter oder 

wenigstens 50 Mieter verlangen. 

(5) Die Mieterversammlung wählt zunächst – mit 

Stimmenmehrheit – das Wahlkomitee. Das 

Wahlkomitee sichtet die eingelangten Wahl-

vorschläge für die Wahl von Mietervertretern 

und leitet die weitere Wahlhandlung. 

(6) Die Wahl ist geheim mittels Stimmzettel durch-

zu führen. Es ist über jedes Mitglied bzw. 

Ersatz mitglied des Mieterbeirates einzeln 

abzustimmen. 

(7) Bestehen Zweifel an der Wahlberechtigung 

eines Wählers, so hat dieser die zur Beurtei-

lung seines Wahlrechts erforderlichen Belege 

dem Wahlkomitee vorzulegen. Das Wahlkomi-

tee entscheidet über die Wahlberechtigung.

(8) Gewählte Mietervertreter haben ihre  Funktion 

(Sitz- und Stimmrecht) persönlich auszuüben. 

Sie können sich aber in einzelnen Angelegen-

heiten (z.B. der Geltendmachung einzelner 

Anliegen gegenüber der Stadt Wien - Wiener 

Wohnen) durch Funktionäre und Angestell-

te solcher Vereine vertreten lassen, zu deren 

satzungs ge mäßen Zwecken der Schutz und die 

Vertretung der Interessen von Mietern gehört 

und die sich mit der Beratung ihrer Mitglieder 

in Mietan gelegenheiten in Wien regelmäßig 

befassen. 

Mietermitbestimmung. 
Mieterbeirat: Wahl.

§ 12 Wahlanzeige
Das Wahlkomitee hat das Wahlergebnis unver-

züglich allen Mietern durch Hausanschlag in 

jedem Stiegenhaus zur Kenntnis zu bringen und 

dieses ebenso der Stadt Wien - Wiener Wohnen 

schriftlich mitzuteilen. 

§ 13 Interessenvertretung für Kinder  
und Jugendliche

(1) Aus dem Kreis der gewählten Mietervertreter 

soll ein Mietervertreter namhaft gemacht wer-

den, der die Interessen der Kinder (bis 12 Jah-

re) in der Wohnhausanlage wahrnimmt, sofern 

zu mindest ein Kind in der Wohnhausanlage 

wohnt.

(2) Zur Vertretung der Interessen der Jugendlichen 

(zwischen 12 und 19 Jahren) einer Wohn haus-

anlage kann aus deren Mitte ein Jugendvertre-

ter gewählt werden. Er hat Sitz und Stimme im 

Mieter beirat.

(3) Wurde bisher noch kein Jugendvertreter 

gewählt, hat die Stadt Wien - Wiener Wohnen 

die Wahlversammlung zur Wahl eines Jugend-

vertreters einzuberufen und zu leiten, wenn dies 

von wenigstens drei Jugendlichen verlangt wird. 

Die Wahlversammlung zur Wiederwahl eines 

Jugendvertreters ist über Veranlassung des 

bisherigen Jugendvertreters vom Mieterbeirat 

ein zuberufen. Jugendliche haben in geeigneter 

Form (Meldebestätigung, Aussagen von Hausbe-

wohnern etc.) nachzuweisen, dass sie in der 

Wohn  hausanlage wohnen. Für die weitere Durch -

führung der Wahl gelten die Bestim mungen des 

§ 11 dieses Statuts. Die Einladung zur Wahl 

erfolgt gemäß § 5 Abs. 3 durch Haus an schlag.

Mietermitbestimmung. 
Interessenvertretung.
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(4) Die Funktionsdauer eines Jugendvertreters 

endet mit der Funktionsdauer des Mieter-

bei rats, nicht aber mit der Vollendung des 

19. Lebens jahres.

(5) Wurde kein Jugendvertreter gewählt, soll ein 

Mietervertreter namhaft gemacht werden, der 

die Interessen der Jugendlichen (zwischen 12 

und 19 Jahren) in der Wohnhausanlage wahr-

nimmt, sofern zumindest ein Jugendlicher in 

der Wohnhausanlage wohnt.

§ 14 Allgemeiner Inhalt der Mitwirkung
(1) Unbeschadet der gesetzlich zustehenden Ein-

sichtsrechte jedes einzelnen Mieters ist der 

Mieterbeirat berechtigt, die Einhaltung der 

Vorschriften über die Berechnung und Verwen-

dung der Mietzinse und sonstigen Einnahmen 

der Wohnhausanlage zu überprüfen. Er ist 

berechtigt, in alle die Verwaltung der Wohn-

hausanlage betreffenden Aufzeich nun gen, 

Abrechnungen, Zahlungsbelege und sonstige 

Unterlagen Einsicht zu nehmen und diese zu 

überprüfen. Von der Einsichtnahme sind nur 

solche Unterlagen ausgenommen, durch deren 

Kenntnisnahme schutzwürdige Interessen ein-

zelner Mieter verletzt werden. Dem Vorsitz en-

den des Mieterbeirats ist auf Verlangen eine 

Kopie der gewünschten Belege der Hauptmiet-

zins- und Betriebskosten abrechnung kostenlos 

zur Verfügung zu stellen. 

(2) Die Stadt Wien - Wiener Wohnen ist verpflichtet, 

dem Mieterbeirat in allen Angelegenheiten der 

Verwaltung, Erhaltung und Verbesserung der 

Wohnhausanlage rasch und umfassend Aus-

Mietermitbestimmung. 
Inhalt der Mitwirkung.

kunft zu geben, sofern nicht ein gesetzliches 

Hindernis besteht.

(3) Der Mieterbeirat kann mit der Stadt Wien - 

Wiener Wohnen Vereinbarungen über die Ver-

waltung, Erhaltung und Verbesserung der 

Wohnhausanlage treffen. Werden dadurch 

gesetzliche oder vertragliche Interessen einzel-

ner Mieter berührt, ist die Zustimmung dieser 

Mieter vom Mieterbeirat einzuholen.

§ 15 Erhaltungs- und  
Verbesserungsarbeiten

(1) Der Mieterbeirat ist berechtigt, die Durch füh-

rung von Erhaltungs- und Verbesserungs ar-

beiten im Rahmen der vorhandenen Mittel 

(z.B. Mietzinsreserve, Erhaltungs- und Verbes-

ser ungs beitrag) zu verlangen. Er kann eine 

zweck mäßige Koordination und Reihung die-

ser Ar beiten be gehren, die sich am Stand der 

Technik, den finanziellen Auswirkungen oder 

anderen wichtigen Interessen der Bewohner 

orientieren sollen.

(2) Die Stadt Wien - Wiener Wohnen ist verpflich-

tet, den Mieterbeirat über Erhaltungsarbeiten 

größeren Umfangs sowie über Verbesserungs-

arbeiten eingehend zu informieren, sofern die 

beabsichtigten Maßnahmen eine Erhöhung des 

Mietzinses zur Folge haben. Dazu sind die Kos-

tenschätzung der Arbeiten, die Finan zierung, 

die finanziellen Aus wir kungen für die einzel-

nen Mieter sowie Beginn und Dauer der Arbei-

ten bekannt zu geben. Der Mieterbeirat kann 

binnen einem Monat ab Kenntnis begründete 

Einwendungen gegen unterbreitete Vorschläge 

erheben. In diesem Fall soll versucht werden, 

Mietermitbestimmung. 
Erhaltungsarbeiten.
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wenigstens eine Annäherung der Standpunkte 

zu erreichen. Ist keine Einigung zu erzielen 

und findet eine Klärung nicht durch ein Ver-

fahren nach §§ 18 ff MRG statt, kann die Woh-

nungskommission zwecks Vermittlung angeru-

fen werden.

(3) Vor Beauftragung sonstiger Erhaltungs- oder 

Verbesserungsarbeiten, die nicht unter Abs. 

2, 6 oder 7 fallen, ist der Mieterbeirat schrift-

lich zu verständigen. Dazu sind die Kosten-

schätzung der Arbeiten, die Finanzierung, die 

finanziellen Auswirkungen für die einzelnen 

Mieter sowie Beginn und Dauer der Arbei-

ten bekanntzugeben. Seine Rückäußerung hat 

binnen 14 Tagen zu erfolgen. Unterbleibt die 

fristgerechte Rück äußerung des Mieterbeirats, 

gilt seine Zustim mung zu den Arbeiten als 

erteilt. Ist keine Einigung zu erzielen, kann 

die Wohnungs kommission zwecks Vermittlung 

an gerufen werden. Die Wohnungskommission 

kann sachkundige Magistratsbedienstete bei-

ziehen.

(4) Sind Erhaltungs- oder Verbesserungs arbeiten 

von der Stadt Wien - Wiener Wohnen auszu-

schreiben, ist der Mieterbeirat so rechtzeitig 

zu verständigen, dass sich auch Gewerbe-

treibende seines Vertrauens, sofern diese die 

Voraus setzungen zur Übernahme von Aufträ-

gen erfüllen, an der Ausschreibung beteiligen 

können.

(5) Der Mieterbeirat ist berechtigt, Einsicht in die 

Kostenvoranschläge eines mit Erhaltungs- oder 

Verbesserungsarbeiten beauftragten Unter neh-

mens zu nehmen, Mängel bei der Durch füh-

rung der Arbeiten aufzuzeigen sowie deren 

Mietermitbestimmung. 
Verbesserungsarbeiten.

Be hebung von der Stadt Wien - Wiener Wohnen 

zu verlangen.

(6) Ausgenommen von der Informationspflicht 

und dem Erfordernis der Herstellung des Ein-

vernehmens sind:

1. Baugebrechen und Soforteinsätze;

2. sonstige gesetzlich für den Hauseigentü-

mer vorgeschriebene Maßnahmen sowie

3. Schadensbehebungen an Ver- und Ent sor-

gungs   leitungen oder maschinellen Einrich-

tun gen; z.B. Aufzug, Waschküche.

(7) Beim Instandsetzen von Leerwohnungen ist 

der Mieterbeirat über Verlangen zur Bege-

hung der Leerwohnung einzuladen. Es ist ihm 

ein Protokoll über den Umfang der Instand-

setzungsarbeiten und deren Finanzierung aus-

zuhändigen.

(8) Auf Wunsch des Mieterbeirates hat die Stadt 

Wien - Wiener Wohnen spätestens vor Ablauf 

eines jeden Kalenderjahres eine Beratung über 

die für das nächste Kalenderjahr in Aussicht 

genommenen Erhaltungs- und Verbesserungs-

arbeiten, über deren Kosten und Bedeckung 

so wie über die sonst vorhersehbaren Auf wen-

dungen oder Belastungen abzuhalten (Voraus-

schau).

§ 16 Betriebskosten
(1) Der Mieterbeirat ist berechtigt, der Stadt Wien 

- Wiener Wohnen Vorschläge zur Senkung der 

Betriebs- und Heizkosten zu unterbreiten und 

darüber Vereinbarungen zu schließen.

(2) Der Mieterbeirat ist von der Beendigung eines 

Hausbesorgerdienstverhältnisses zu verständi-

gen. Wird zu diesem Zeitpunkt oder in weiterer 

Mietermitbestimmung. 
Betriebskosten.
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Folge für diesen Hausbesorgersprengel keine 

Hausbesorgerbetreuung mehr gewünscht, hat 

die Stadt Wien - Wiener Wohnen bei Zustim-

mung von zwei Drittel der Mieter des betroffe-

nen Sprengels eine andere Betreuungsform zu 

wählen. Bei Vorliegen lediglich der einfachen 

Mehrheit der Mieter des betroffenen Spren-

gels kann die Stadt Wien - Wiener Wohnen 

eine andere Betreuungsform umsetzen. Das 

Ein holen der Zustimmung obliegt dem Mieter-

bei rat. Ein neuerlicher Wechsel der Betreuungs-

form bedarf der Zustimmung von zwei Drittel 

der Mieter.

§ 17 Errichtung und Wartung von Aufzügen
(1) Für das Neuanschaffen eines Aufzugs ist von 

der Stadt Wien - Wiener Wohnen die schrift-

liche Zustimmung der einfachen Mehrheit der 

Mieter einer Wohnhausanlage einzuholen.

(2) Für den Wartungsumfang und die Verteilung 

der jährlich anfallenden Betriebskosten ist 

die schriftliche Zustimmung aller dadurch 

belasteten Mieter erforderlich, sofern kei-

ne andere zwingende gesetzliche Regelung 

besteht. Das Einholen der Zustimmung obliegt 

dem Mieterbeirat. 

§ 18 Gemeinschaftseinrichtungen
(1) Die Widmung bestehender Gemein schafts  ein-

rich tungen (Gemeinschaftsräume, Bäder, Sau-

nen, Grünanlagen, Kinderspielplätze, Wasch-

küchen und dergleichen) ist im Sinne einer gene-

rationenübergreifenden Nutzung grund sätzlich 

kein Gegenstand der Mieter mitbestimmung.

Mietermitbestimmung. 
Aufzüge.

(2) Besteht für eine bestimmte Gemein schafts-

einrichtung aber zu einem bestimmten Zeit punkt 

kein Bedarf, kann es mit Zu stimmung aller Mie-

ter zu einer zeitlich beschränkten Stilllegung der 

Gemeinschafts einrichtung kommen. Eine solche 

Stilllegung gilt grundsätzlich drei Jahre und 

kann um jeweils weitere drei Jahre verlängert 

werden. Nach drei Jahren genügt für die Reakti-

vierung der Einrichtung der schriftliche Wunsch 

eines Mieters. Zeitlich frühere Reaktivierungen 

bedürfen der schriftlichen Zustimmung der ein-

fachen Mehrheit der Mieter.

(3) Für die Änderung einer bestehenden oder 

das Herstellen einer neuen Gemeinschafts-

einrichtung ist die schriftliche Zustimmung 

der einfachen Mehrheit der Mieter einer Wohn-

hausanlage einzuholen. Sind dafür Anschaf-

fungs- und Betriebskosten zu bezahlen, ist 

darüber hinaus die schriftliche Zustimmung 

aller belasteten Mieter einzuholen.

(4) Die Stilllegung, Änderung oder Neuherstel-

lung von Gemeinschaftseinrichtungen, die für 

Kinder oder Jugendliche gedacht sind, bedarf 

der Zustimmung des Kinder- bzw. Jugendver-

treters (§ 13).

(5) Über die Selbstverwaltung solcher Einrich-

tungen können zwischen dem Mieterbeirat 

und der Stadt Wien - Wiener Wohnen Verein ba-

r ungen getroffen werden.

§ 19 Hausordnung und Benützungs regel-
ungen für Gemeinschaftsanlagen 

(1) Die Hausordnung und allenfalls bestehende 

sonstige Benützungsregelungen für Gemein-

schaftseinrichtungen führen, um das Zusam-

Mietermitbestimmung. 
Hausordnung und Regeln.
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menleben der Bewohner zu regeln, die sich aus 

dem Mietverhältnis ergebenden Rechte und 

Pflichten näher aus.

(2) Soweit nicht gegen vertragliche Rechte und 

gesetzliche Bestimmungen verstoßen wird, kön-

nen Hausordnung und Benützungs regel un gen 

durch einfache Mehrheit der Mieter der Wohn-

hausanlage im Einvernehmen mit der Stadt 

Wien - Wiener Wohnen abgeändert werden.

§ 20 Wechsel der Verwaltung
(1) Der Mieterbeirat ist berechtigt, mit schriftli-

cher Zustimmung von mindestens zwei Drit-

teln der Mieter einer Wohnhausanlage von der 

Stadt Wien - Wiener Wohnen die Übertragung 

der Verwaltung an eine andere Hausverwal-

tung zu verlangen.

(2) Gleichzeitig ist eine konzessionierte Hausver-

waltung namhaft zu machen, die ihrerseits der 

Übernahme der Verwaltung der betreffenden 

Wohnhausanlage zugestimmt hat. Die Inhalte 

des Verwaltungsübereinkommens zwischen 

der namhaft gemachten Hausverwaltung und 

der Stadt Wien - Wiener Wohnen haben den 

vom Gemeinderat beschlossenen Konditionen 

über die Verwaltung städtischer Wohnhaus-

anlagen zu entsprechen. Ist aufgrund gesetz-

licher Vor schriften die Hausverwaltung durch 

ein Aus schreibungsverfahren zu ermitteln, ist 

der Mieterbeirat so rechtzeitig zu verständi-

gen, dass sich die von ihm namhaft gemachte 

Hausver waltung an der Ausschreibung betei-

ligen kann. 

(3) Eine Rücknahme der Verwaltung durch die 

Stadt Wien - Wiener Wohnen kann frühestens 

Mietermitbestimmung. 
Verwaltungswechsel.

nach Ablauf von fünf Jahren und mit schrift-

licher Zustimmung von mindestens zwei Drit-

teln der Mieter einer Wohnhausanlage bei der 

Stadt Wien - Wiener Wohnen beantragt werden. 

Ein neuerlicher Beschluss im Sinne des Abs. 1 

kann ebenfalls erst fünf Jahre nach Rück-

übertragung der Verwaltung an die Stadt Wien 

- Wiener Wohnen erfolgen.

§ 21 Unterstützungspflicht der Stadt Wien 
- Wiener Wohnen

Die Stadt Wien - Wiener Wohnen ist verpflichtet, 

die Tätigkeit des Mieterbeirats zu unterstützen, 

insbesondere Anfragen in angemessener Frist 

beantworten. Die benötigten Drucksorten für 

die Wahl des Mieterbeirats sind zur Verfügung 

zu stellen. Die Stadt Wien - Wiener Wohnen hat 

Anschlagtafeln in genügender Zahl an geeig-

neten Stellen anzubringen sowie nach Möglich-

keit einen Raum in der Wohnhausanlage für 

Tätigkeiten im Rahmen der Mitbestimmung zur 

Verfügung zu stellen.

§ 22 Streitschlichtung
Zur Schlichtung von Streitigkeiten zwischen 

einem Mieterbeirat und der Stadt Wien - Wiener 

Wohnen sowie zwischen einzelnen Mietern und 

einem Mieterbeirat kann jede Seite die Woh-

nungskommission um Vermittlung anrufen. Auch 

einem gewählten Jugendvertreter, der Sitz und 

Stimme im Mieterbeirat hat, aber kein gewähltes 

Mitglied des Mieterbeirats ist, steht bei Streitig-

keiten das Recht auf Anrufung der Wohnungs-

kommission zu.

Mietermitbestimmung. 
Unterstützung, Streit.
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§ 23 Übergangsbestimmung
(1) Dieses Mietermitbestimmungsstatut tritt mit 

1.1.2000 für alle Wohnhausanlagen der Stadt 

Wien - Wiener Wohnen in Kraft. 

(2) Dieses Statut gilt auf unbestimmte Dauer und 

kann unter Einhaltung einer Frist von sechs 

Monaten zum Jahresende widerrufen werden.

(3) Mit Inkrafttreten des neuen Statuts tritt das 

bisherige „Statut für die Mietermitbestim-

mung in Wohnhausanlagen der Stadt Wien“, 

beschlossen mit Beschluss des Gemeinderates 

vom 30.11.1988, Pr.Z. 3065, außer Kraft.

(4) Mieterbeiräte, die bei Inkrafttreten dieses Sta-

tuts gewählt sind, bleiben bis zum Ablauf ihrer 

Funktionsperiode im Amt.   

Mietermitbestimmung. 
Übergangsbestimmung.
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Mietermitbestimmung. 
Notizen.
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„Wiener Wohnen vor Ort“:
An folgenden Standorten bietet Ihnen Wiener 

Wohnen an zwei Dienstagen im Monat von 

15 bis 17.30 Uhr viele Serviceleistungen direkt in 

Ihrer Wohnhausanlage an. 

 16., Gablenzgasse 112 – 118/7/R3 
 (im wohnpartner-Lokal)

 17., Andergasse 12 – 22/4/R1

 18., Währinger Straße 188 – 190/14/R2
 (im wohnpartner-Lokal)

 19., Heiligenstädter Straße 82 – 92/81/R1
 (im wohnpartner-Lokal)

 20., Dresdnerstraße 48 – 54/1/R1 

 21., Dunantgasse 15/15/3

 21., Dopschstraße 29/3/R2+R3

 21., Brünner Straße 24 – 32/1/R1 
 (im wohnpartner-Lokal)

 21., Edergasse 1 – 3/901/R3 (im H&AB-Lokal)

 21., Rußbergstraße 11/3/R3

 22., Rennbahnweg 27/3/R2 (im wohnpartner-Lokal)

 22., Viktor-Kaplan-Straße 11/EKAZENT 
 (im wohnpartner-Lokal)

Weitere Standorte folgen im Laufe des Jahres.
Die aktuelle Liste aller „Wiener Wohnen vor Ort“-
Stützpunkte sowie die genauen Öffnungstage 
erfahren Sie auf Ihrem Stiegenhausaushang, im 
Internet unter www.wienerwohnen.at oder über 
die Wiener Wohnen Service-Nummer 05 75 75 75.

„Wiener Wohnen 
vor Ort“ Bezirke 16-22.

„Wiener Wohnen 
vor Ort“ Bezirke 2-14.

„Wiener Wohnen vor Ort“:
An folgenden Standorten bietet Ihnen Wiener 

Wohnen an zwei Dienstagen im Monat von 

15 bis 17.30 Uhr viele Serviceleistungen direkt in 

Ihrer Wohnhausanlage an. 

 2., Obere Donaustraße 97 – 99/1/5

 3., Rabengasse 2 – 10/58/R2 (im wohnpartner-
Lokal)

 10., Sahulkastraße 3 – 5/10/R14

 11., Albin-Hirsch-Platz 1/2/5

 11., Simmeringer Hauptstraße 13 – 17 
 (im wohnpartner-Lokal)

 12., Am Schöpfwerk 29/9/R9

 12., Wienerbergstraße 10/Ecke Kastanienallee 

 13., Hietzinger Kai 7 – 9/16/1

 14., Linzer Straße 243 – 251/5/R2

Wiener Wohnen 
für Sie da.

Wiener Wohnen Service-Nummer: 05 75 75 75 
rund um die Uhr, 7 Tage die Woche

Wiener Wohnen im Internet: www.wienerwohnen.at 

Wiener Wohnen Kundendienstzentren: 

 Für den 1., 2., 8., 9. und 20. Bezirk: 
 9., Alserbachstr. 41, kanzlei-09@wrw.wien.gv.at

 Für den 3., 4. und 11. Bezirk: 
 11., Simmeringer Hauptstr. 108a, kanzlei-11@wrw.wien.gv.at

 Für den 5., 6., 7. und 12. Bezirk: 
 12., Ignazg. 4, kanzlei-12@wrw.wien.gv.at

 Für den 10. Bezirk: 
 10., Dieselg. 1 – 3, kanzlei-10@wrw.wien.gv.at

 Für den 13. und 23. Bezirk: 
 23., Anton-Baumgartner-Str. 125, kanzlei-23@wrw.wien.gv.at

 Für den 14., 15. und 16. Bezirk: 
 16., Opfermanng. 1, kanzlei-16@wrw.wien.gv.at

 Für den 17., 18. und 19. Bezirk: 
 17., Elterleinplatz 14, kanzlei-17@wrw.wien.gv.at

 Für den 21. Bezirk: 
 21., Franz-Jonas-Platz 12, kanzlei-21@wrw.wien.gv.at

 Für den 22. Bezirk: 
 22., Donaustadtstr. 1 („Bürohaus 1“), kanzlei-22@wrw.wien.gv.at

 Öffnungszeiten: 
 Mo: 8 bis 12 Uhr (Kassa: 8 bis 12 Uhr)
 Do: 8 bis 18 Uhr (Kassa: 8 bis 
 12 Uhr und 14 bis 17.30 Uhr)

 Di und Fr nur nach telefonischer
 Vereinbarung (05 75 75 75) 

 Mittwoch geschlossen

Terminvereinbarung 

unter 05 75 75 75


